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Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
17.04.1994 (GV. NRW. S. 666) und des § 86 
Abs.1 Nr.1 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 
01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) je weils in der 
zurzeit geltenden Fas sung hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
ihrer Sitzung am 18. 12. 2008 die folgende 
Gestaltungssatzung beschlossen: 

Präambel
Ziel der Satzung ist es, für den im Geltungs-
bereich erfassten Bestand an Gebäuden und 
Freiflächen sowie bei entsprechenden Neu-
baumaßnahmen die gestalterische Entwick-
lung zu steuern.

Neubauten, bauliche Veränderun gen, Um-
bauten und Erweiterungen sowie Werbean-
lagen müssen bei ih rer äußeren Gestaltung 
(Form, Maß stab, Gliederung, Werkstoff und 
Far be) das Stadtgefüge und die Eigenart des 
Straßenraums berücksichtigen und sich da-
mit in die ihre Umgebung prägende Bebau-
ung einfügen. Veränderungen im Bestand 
haben die aufge führten Gestaltungsmerk-
male zu be rücksichtigen.

Auf Gebäude, Gebäudegruppen sowie son-
stige bauliche Anlagen und Frei räume von 
geschichtlicher, künstleri scher und städte-
baulicher Bedeutung ist hierbei besondere 
Rücksicht zu nehmen.
 
Bauvorhaben in der Umgebung der in der 
Anlage 2 dieser Satzung aufgeführten Bau-
denkmäler müssen in der Wahl des Materi-
als, in der handwerklichen Aus führung sowie 

in ihrer Form und Far be so angepasst wer-
den, dass das Erscheinungsbild der Denkmä-
ler nicht beeinträchtigt wird.

Werbeanlagen sind so zu errichten, anzu-
ordnen, zu gestalten und zu unterhalten, 
dass sie nach Form, Maßstab, Werkstoff, Far-
be, Lichtwirkung und Gliederung das Erschei-
nungsbild der Grundstücke und baulichen 
Anlagen sowie das Erscheinungsbild der sie 
umgebenden baulichen Anlagen, das Orts- 
und Straßenbild oder den städtebaulichen 
Charakter nicht stören.

Durch die Regelungen dieser Satzung werden 
auch Maßnahmen genehmigungsbedürf-
tig, die sonst keiner Baugenehmigung bedür-
fen. Dies sind Vorhaben nach § 65 Abs. 2 Nr.2 
BauO NRW. Demnach ist die Änderung der 
äußeren Gestaltung durch Anstrich, Verputz, 
Verfugung, Dacheindeckung, Solaranlagen, 
durch Einbau oder Austausch von Fenstern 
und Türen, Austausch von Umwehrungen so-
wie durch Bekleidung und Verblendungen 
durch diese Satzung nun ebenfalls genehmi-
gungspflichtig.

Die am 12. 06. 2008 durch den Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Dülmen be-
schlossene Gestaltungsfibel ist Leitlinie und 
Begrün dung dieser Satzung (Anlage 2).

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Die Gestaltungssatzung gilt für alle Grund-
stücke, die in dem im anliegenden Plan (An-
lage 1) ab gegrenzten Bereich der Innenstadt 
Dülmens und an den im Folgenden aufge-
führten Straßen liegen. Der Plan ist Bestand-
teil dieser Satzung.
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– Nonnengasse
– Nonnenwall
– Nordring
– Ostring
– Overbergplatz
– Overbergstraße zwischen Lohwall und 

Plusch
– Peppermühl zwischen Südring und Ende 

Grundstück Südring 21
– Plusch, nur östliche Grundstücke
– Probst-Dümpelmann-Weg
– Rathausgasse
– Schloßgasse
– Schloßstraße
– Schulgasse
– Südring 
– Tibergasse
– Tiberstraße zwischen Coesfelder Straße 

und einschließlich Haus Nr. 53
– Viktorstraße 
– Vollenstraße
– Vornefeldweg
– Westring

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung gilt für die Errichtung und Än-
derung baulicher Anlagen sowie für Werbe-
anlagen und Warenautomaten im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2  BauO NRW. 

Anlage 1 zur Satzung: 
Räumlicher Geltungs bereich 
der Gestal tungssatzung für 
die Innenstadt von Dülmen

	Straßenliste:
– Am Schloßgarten, nur nördliche Grund-

stücke und Kreuzkirche
– Bärenstiege
– Bergfeldstraße zwischen Münsterstraße 

und Adolf-Kolping-Straße einschließlich 
Haus Nr. 2

– Borkener Straße zwischen Lüdinghauser 
Straße und Heidelohstraße

– Brokweg zwischen Borkener Straße und 
einschließlich Haus Nr. 4, bzw. Nr. 5

– Bült
– Charleville-Mézières-Platz 
– Coesfelder Straße zwischen Münsterstraße 

und Plusch
– Domänenrat-Kreuz-Straße
– Elsa-Brändström-Straße zwischen Lüding-

hauser Straße und Hohe Straße, bzw.  
einschließlich Haus Nr. 28

– Haltener Straße zwischen Lüdinghauser 
Straße und Südring, bzw. Mühlenweg

– Kirchgasse
– Königswall
– Kötteröde
– Kreuzweg zwischen Münsterstraße und 

Vornefeldweg einschließlich Haus Nr. 5
– Lohwall
– Lüdinghauser Straße zwischen Borkener 

Straße und einschließlich Kreuzkirche, 
bzw. Haus Nr. 60

– Ludwig-Wiesmann-Straße zwischen Non-
nenwall und einschließlich Haus Nr. 3

– Markt
– Marktgasse
– Marktstraße
– Mühlenweg zwischen Halterner Straße 

und Am Schloßgarten, nur östliche Grund-
stücke

– Münsterstraße zwischen Lüdinghauser 
Straße, einschließlich Haus Nr. 60, bzw. 61
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§ 3 Fassaden und Fassadenöffnungen
(1)  Erd- und Obergeschosse sind im Sinne 

eines Gesamtbauwerks gestalterisch 
aufeinander abzustimmen. Die Glie-
derungselemente müssen auf den Ar-
chitekturrhythmus sowie auf den 
Maßstab und die Proportionen des 
Gesamtgebäu des abgestimmt werden. 
Hinweise für die Gestaltung der Erdge-
schosszone können die Gliederung der 
Obergeschosse oder die ursprünglichen 
Bauakten geben. Der Zusam menhang 
zwischen Erdgeschoss und Oberge-
schoss darf nicht durch die bauliche Ge-
staltung, durch Werbung oder Anstrich 
gestört werden, soweit dies nicht histo-
risch, d.h., durch die ursprüngliche Ge-
staltung bei erstmaliger Herstellung des 
Gebäudes, begründet ist.

(2)  Als Fassadenmaterial sind nur Putz, 
Ziegelsteine/Klinker, Sandstein, Glas 
und Beton zulässig. Die Farbge-
bung gliedern der Elemente ist auf die 
Fassadenfar be abzustimmen. Neue Fas-
saden- und Schmuckelemente müssen 
sich in Pro portion, Farbe und Materi-
al dem vor gefundenen Bestand anglei-
chen. Materialien und Farben, die eine 
glänzende, eine grelle oder eine Sig-
nalwirkung ergeben, sind unzuläs sig.

(3)  Die Verwendung von Rollläden vor 
Schaufenstern ist nicht zulässig. Rollgit-
ter sind zulässig.

(4)  Tür- und Fensterrahmen sind in Mate-
rial und Farbton auf die Fassade abzu-
stimmen. Fensterteilungen sind kon-
struktiv auszuführen.

§ 4 Balkone
Im Bereich der an den öffentlichen Straßen-
raum direkt angrenzenden Gebäudeseiten 
sind Balkone an folgenden Straßenabschnit-
ten der Innenstadt unzu lässig:
– Marktstraße zwischen Coesfelder Straße 

und Lüdinghauser Straße,
– Tiberstraße und Westring zwischen Coes-

felder Straße und Borkener Straße,
– Coesfelder Straße zwischen Münsterstra-

ße und Lohwall, 
– Lüdinghauser Straße und Borkener Stra-

ße zwischen  Marienplatz und Lohwall, 
– Münsterstraße zwischen Königswall und 

Südring, 
– Viktorstraße zwischen Marktplatz und 

Coesfelder Straße sowie
– Tibergasse, Marktgasse und Rathausgas-

se. 
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§ 5 Dächer
(1)  Als Dacheindeckung sind nur un glasierte 

Dachziegel und Beton dach  steine im 
Farbton rot, braun und anthrazit zu-
lässig.

(2)  Die Traufe mit vorgehängter Rin ne ist 
straßenseitig mit einem Vorsprung von 
mindestens 0,25 Meter bis maximal 0,60 
Meter herzustellen. 

(3)  Trauf- und Firsthöhen sowie Firstrich-
tungen müssen sich in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen.

(4)  Dacheinschnitte sind auf der der öffent-
lichen Verkehrsfläche zugewandten Ge-
bäudeseite nur bis zu einer Breite von 
3,00 m zulässig. Der Abstand des Dach-
einschnitts von der Traufe muss minde-
stens 3 Dachziegelreihen betragen. Zu-
sätzliche Aufbauten (z. B. Geländer) sind 
unzulässig. 

 (5)  Die Summe aller Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte, die zum öffentlichen 
Straßenraum liegen, darf 60% der 
Dachbreite nicht überschreiten. Der Ab-
stand dieser Bauteile zum First und Ort-
gang muss - in der Dachschräge gemes-
sen - mindestens 1,5 m betragen.



10

§ 6  Vordächer, Kragplatten und   
  Markisen
(1)  Vordächer, Kragplatten und Markisen 

sind nur im Erdgeschoss eines Gebäu-
des zulässig. Sie sind für ein Gebäude in 
Form, Farbe und Material jeweils einheit-
lich zu gestalten. Vor dächer und Sicht-
blenden sind ferner an Häusern mit Ar-
kaden unzulässig. Feststehende Markisen 
sind unzulässig.

(2)  Vordächer und Kragplatten dürfen höch-
stens 1,20 Meter vor die Ge bäudefront 
vortreten. Wenn und soweit Vordächer 
transparent gestaltet werden, können 
diese bis zu 1,50 vor die Ge bäudefront 
vortreten. Die Belange der Feuerwehr 
und der Verkehrssicherheit bleiben unbe-
rührt.

  Ausfahrbare Marki sen dürfen maximal 
2,00 Meter vor die Ge bäudefront vortre-
ten, soweit der Ge samteindruck des Ge-
bäudes und das Straßenbild nicht beein-
trächtigt wer den.

(3)  Vordächer, Kragplatten und Markisen 
müssen einen Abstand von mindestens 
40 cm zur seitlichen Gebäudekante ein-
halten. Dies gilt nicht für Eckgebäude, 
wenn das Vordach oder die Kragplatte 
umlaufend hergestellt werden soll.

(4)  Vordächer und Kragplatten dürfen eine 
Gesamtbauhöhe von 0,30 Metern nicht 
überschreiten. Dies gilt nicht für transpa-
rent gestaltete Vordächer.

  Die lichte Höhe (Laufhöhe) muss unter 
Vordächern und Markisen mindestens 
2,50 Meter betragen, der Abstand zwi-
schen Vor derkante und Fahrbahnkante 
mindestens 0,70 Meter.

(5)  Konstruktive Kombinationen aus Krag-
platte und Markise sind nicht zuläs sig.

Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen 
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(6)  Materialien und Farben, die eine glän-
zende, eine grelle oder eine Sig-
nalwirkung ergeben, sind unzuläs sig. 
Markisen müssen eine textilähn liche, 
nicht glänzende Oberfläche ha ben.

§ 7 Allgemeine Vorschriften für Werbe-  
 anlagen und Warenautomaten
(1)  Werbeanlagen und Warenau tomaten 

sind nur an der Stätte der Leistung zuläs-
sig. Davon ausgenommen sind Litfaßsäu-
len, Aushangkästen und Schaukästen im 
öffentlichen Straßenraum.

(2)  Werbeanlagen und Warenauto maten 
sind unzulässig

  a)  bei aufdringlicher Wirkung, durch 
grelle Farben

  b)  wenn Fassadenflächen, tragende 
Bauteile oder architektonische Gliede-
rungselemente – wie z. B. Fenster, Brü-
stungsbänder, Trau fen, obere Wandab-
schlüsse, Ge bäudekanten - in störender 
Weise bedeckt, bemalt oder überschritten 
werden,

(3)  Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist 
blendfrei auszuführen. Blink-, Wechsel- 
oder Reflexbeleuchtung sowie Lichtpro-
jektionen auf Außenwänden und auf den 
Stadtboden, außerdem in den Luftraum 
abstrahlende Licht- und Laserstrahlen, 
sind unzulässig.

§ 8 Ausschluss bestimmter Arten von   
  Werbeanlagen
Als Werbeanlage sind ausgeschlos sen:
a)  Spannbänder und Werbefahnen, so-

weit sie nicht für besondere Veranstal-
tungen, Schlussverkäu fe u. ä. vorüber-
gehend genehmigt werden;

b)  Lichtwerbung mit Laufschriften;

c)  Lichtwerbung durch Leuchtkörper, die in 
kurzen Abständen ein- und ausgeschal-
tet werden oder ihre Farbe wechseln;

d)  Lichtwerbung durch Leuchtkörper, die be-
wegt werden oder deren Träger bewegt 
werden;

e)  Lichtwerbung mit Signalfarben;
f)  fluoreszierende Werbung;
g)  Wechselbildwerbung;
h)  freistehende Werbeanlagen, wie z.B. Pylo-

ne und Werbetürme. Davon ausgenom-
men sind bauaufsichtlich genehmigte 
Anschlagflächen, wie z. B. Litfaßsäulen, 
Aushangkäs ten und Schaukästen in öf-
fentlichen Raum.

§ 9  Einschränkung von Werbeanlagen   
  auf Teile der baulichen Anlagen
(1)  Werbeanlagen dürfen nicht auf mehrere 

Gebäude übergreifen.
(2)  Unzulässig ist die Anbringung von Wer-

beanlagen:
  a) oberhalb der Unterkante der Fens ter 

oder Fenstertüren des 1. Ober geschosses, 
mit Ausnahme der unter § 10 (7) be-
schriebenen Wer beausleger;

  b) an Toren und Einfriedigungen;
  c) an Schornsteinen, Hauskaminen oder 

ähnlichen hochragenden Bau teilen.
(3)  Werbeanlagen in, an oder hinter Fen-

stern außerhalb der Erdgeschoßzone sind 
unzulässig. 

(4)  Die Zweckentfremdung von Fens tern als 
Werbeträger durch dauerhaf te Abkle-
bung von mehr als15% der Fensterflä-
che oder Maßnahmen mit ähnlicher Wir-
kung (Ausnahmen sind z. B. Umbaumaß-
nahmen, Sonderver kauf und zeitlich be-
fristete Werbeak tionen) sind nicht zuläs-
sig. Das dauerhafte Abkleben von Fen-
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stern der Obergeschosse ist nicht zuläs-
sig.

(5)  Wenn Geschäftsräume nur im Ober-
schoss untergebracht sind, kann eine 
Ausnahme von der Einschrän kung von 
Werbeanlagen auf Teile der baulichen 
Anlagen (§ 9 (2a), (3) und (4)) zugelas-
sen werden. An die Er teilung von Aus-
nahmen sind im Hin blick auf Art und 
Umfang, Höhe und Länge der Werbung 
sehr enge Maß stäbe anzulegen. 

§ 10 Zulässige Ausführung, Anbringung  
   und Anzahl von Werbeanlagen
(1)  Je Geschäftslokal  ist nur eine Werbe-

anlage entweder an der Fassade, auf 
dem Vordach oder im Schaufenster- 
oder Eingangsbereich zulässig. Auf 
die Anzahl sind mit Werbung beklebte 
Schaufenster nicht anzurechnen. Ist das 
Geschäftslokal von außen nicht eindeu-
tig abgrenzbar, gilt der Bereich als Ge-
schäftslokal, in dem sich Schaufenster 
befinden und hinter dem sich eine ei-
genständige Geschäftseinheit befindet.

(2)  Werbeanlagen, die einseitig sicht bar 
sind, dürfen nicht stärker als 0,20 Meter, 
Werbeanlagen, die zweiseitig sichtbar 
sind, nicht stärker als 0,30 Meter sein.

(3)  Flachwerbeanlagen müssen ohne Ab-
stand, ganzflächig parallel zur Fas sade 
angebracht werden. Sie dürfen

  a) bei einer Fassadengesamtbrei te bis zu 
10 Meter nicht höher als 0,50 Meter, 

  b) bei einer Fassadengesamtbreite zwi-
schen 10 Meter und 15 Meter nicht hö-
her als 0,60 Meter,  

  c) bei einer Fassadengesamtbreite über 
15 Meter nicht höher als 0,70 Meter 
sein.

  Die Fassadengesamtbreite wird bei Eck-
häusern für die jeweilige Straßen seite 
angesetzt. 

(4)  Auf Kragdächern sind nur Schrift züge 
mit einzelnen Buchstaben ohne hinter-
legtes Transparent zulässig. Die einzelnen 
Buchstaben dürfen

  a) bei einer Fassadengesamtbrei te bis zu 
10 Meter nicht höher als 0,40 Meter, 

  b) bei einer Fassadengesamtbreite zwi-
schen 10 Meter bis 15 Meter nicht höher 
als 0,50 Meter, 

  c) bei einer Fassadengesamtbreite über 
15 Meter nicht höher als 0,60 Meter sein.

(5)  Die Länge der Werbeanlagen darf höch-
stens 60 % der Frontbrei te des Ge-
schäftslokals (Definition s. §10 Abs.1)  er-
reichen. Bei Einzelbuchstaben ist die 
maßgebende Fläche die von den Außen-
kanten aller Buchstaben um grenzte Flä-
che einschließlich der Flä chen zwischen 
den einzelnen Buch staben. 

(6) Werbeanlagen, die quer in Arka dengän-
gen angebracht werden, dür fen ein Maß 
von 0,40 Meter in der Höhe und 0,50 
Quadratmeter in der Fläche (einseitig ge-
messen) nicht überschreiten. Sie dürfen 
höchstens 2/3 der lichten Arkadengang-
breite in Anspruch nehmen und nicht die 
stra ßenseitige Arkadenöffnung verde-
cken.

(7)  Zusätzlich zu den Werbeanlagen unter § 
10 (1) ist je Geschäftslokal (Definition s. § 
10 Abs.1) nur 1 Werbeausleger zulässig. 
Ausleger müssen senkrecht zur Fassade 
ange bracht werden; sie dürfen höchstens 
bis zu 1,00 Meter vor die Gebäude front 
ragen. Die Transparent- bzw. Schildgröße 
darf 0,80 Quadratmeter nicht überschrei-
ten. 

Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen 
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(8)  Ausleger dürfen bei Gebäuden mit zwei 
Geschossen -Dachgeschoss nicht mitge-
rechnet- oder bei Gebäuden mit einem 
zurückspringenden Staffelgeschoss ab 
dem 2. Obergeschoss bis zur Unter kante 
der Fensterbrüstungen des 1. Oberge-
schosses angebracht werden.

  Bei höheren Gebäuden dürfen Ausle-
ger bis zur Unter kante der Fensterbrü-
stungen des 2. Obergeschosses ange-
bracht werden.

§ 11 Sonstige Anlagen an Gebäuden und  
   Fassaden
(1)  Im Bereich der dem öffentlichen Stra-

ßenraum zugeordneten Gebäudesei-
ten ist das Anbringen von Antennen und 
Satellitenempfän ger nur auf der Dach-
fläche in farblich der Dachhaut ange-
passter Form zulässig.

(2)  Technische Anlagen wie Klima-, Be- und 
Entlüftungsanlagen sind so anzubringen, 
dass sie von öffentli chen Straßen und 
Plätzen nicht ge sehen werden können.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig gemäß §§ 84 (1) Nr. 20 und 
85 BauO NRW handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen die §§ 3 – 11 dieser Satzung 
verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann ge-
mäß § 84 Abs. 3 BauO NRW mit einer Geld-
buße geahn det werden. 

§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Ergänzende Hinweise:
1.  Festsetzungen von Bebauungsplä nen und 

Anforderungen aufgrund der Bestim-
mungen des Denkmal schutzgesetzes 
werden durch die Gestaltungssatzung 
nicht berührt.

2.  Belange der Verkehrssicherheit und der 
Feuerwehr bleiben unbe rührt.

3.  Sondernutzungen im öffentli chen Raum 
werden im Straßen- und Wegegesetz 
des Landes Nor drhein-Westfalen (StrWG 
NRW) und in der Satzung über Erlaub-
nisse und Gebühren für Sondernut-
zungen an öffentlichen Straßen in der 
Stadt Dülmen - Sondernutzungssatzung 
- vom 06.12.2001 in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt.

4.  Die Stadt Dülmen beruft ein Sachver-
ständigengremium (Gestal tungsbeirat), 
welches die Geneh migungsbehörde bei 
der Durch führung der Aufgaben berät, 
die ihr nach dieser Satzung obliegen. Die 
Entscheidungsbefugnisse, die der Bau-
genehmigungsbehörde nach dem Gesetz 
zustehen, wer den durch diese Zusam-
menarbeit nicht berührt. Die Entschei-
dungen des Gestaltungsbeirates die-
nen der Baugenehmigungsbehörde als 
Grundlage.

5. Abweichungen von dieser Satzung dür-
fen nur gestattet werden, wenn

  a) Gründe des Wohles der Allge meinheit 
die Abweichung erfor dern, oder 

  b) die Durchführung der Vorschrif ten im 
Einzelfall zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führt und die Abwei-
chung die Zielset zung dieser Satzung 
nicht gefähr det und sonstige öffent-
liche Be lange nicht beeinträchtigt.
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